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C.
Maßnahmen und Empfehlungen zur weiteren Mechanisierung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen

schaften

Seit der II. Konferenz der Vorsitzenden und Akti
visten der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften wurden bei der Mechanisierung der Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften bedeutende 
Erfolge, besonders bei der Mechanisierung der Feld
arbeiten, erzielt. Jedoch ist auf dem Gebiete der Mecha
nisierung der Innenwirtschaft ein Zurückbleiben zu 
verzeichnen.

Um die Erträge unserer Landwirtschaft, besonders der 
Viehwirtschaft, weiter zu steigern, die Arbeitsproduk
tivität bei gleichzeitiger Senkung der Selbstkosten zu 
erhöhen und damit die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, 
muß nunmehr die Mechanisierung der Innenwirtschaft 
in a 11 e n * Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften verstärkt durchgeführt werden.

Die wesentlichsten Mängel bei der Durchführung der 
Innenmechanisierung im vergangenen Jahr waren die 
mangelhafte Beratung der Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften bei der Beschaffung zweckmäßiger 
Anlagen, deren Inbetriebnahme, Bedienung und In
standhaltung. Die Maschinen und Anlagen wurden eft 
unvollständig, nicht termingerecht und in mangelhafter 
Qualität geliefert. Sie entsprachen oft nicht den wirt
schaftlichen Verhältnissen der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften. Bei der Anschaffung von 
Maschinen für die Innenwirtschaft wurde der unteiLbare 
Fonds ungenügend in Anspruch genommen.

Die Bauprojektierung war mit den Möglichkeiten der 
zweckmäßigen Mechanisierung ungenügend abgestimmt. 
Die Pflege und Wartung des wertvollen technischen In
ventars ist bei einem Teil der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften mangelhaft, wodurch er
hebliche Verluste verursacht werden. Die laufende In
standsetzung wird durch das Fehlen von betriebseigenen 
Werkstätten verzögert und verteuert.

Zur Verbesserung der Mechanisierung werden fol
gende Maßnahmen vorgeschlagen:

L

Entwicklung von Mechanisierungsplänen 
für Typenbauten

1. Bis zum 30. Juli 1955 sind Mechanisierungspläne für 
alle Typenbauten auszuarbeiten. Die Bautypenpläne 
sind nur nach Ausarbeitung eines Mechanisierungs
projektes für verbindlich zu erklären. »

2. Bei Projektierung von Umbauten sind gleichzeitig 
die Mechanisierungsprojekte unter weitgehendster 
Verwendung der für die Typenbauten verwendeten 
Mechanisierungselemente in engster Zusammen
arbeit mit der Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft und der Maschinen-Traktoren- 
Station auszuarbeiten.

3. Die Neuentwicklung von Anlagen und Maschinen 
für die Innenmechanisierung der Landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften ist verstärkt auf

die Schaffung geschlossener Arbeitsketten zur Kom
plexmechanisierung der Innenwirtschaft, wie 

Geräte für die Milchwirtschaft, 
Futteraufbereitungsanlagen,
Förder- und Trocknungsanlagen,
Geräte für die Stallentmistung und Stapelung, 

zu konzentrieren.

Dabei sind die Erfahrungen der sowjetischen Land
wirtschaft, wie sie insbesondere auf der Allunions
ausstellung in Moskau im einzelnen und als ge
schlossene Arbeitsketten dargestellt wurden, als 
Grundlage der Entwicklungen in Anwendung zu 
bringen.

n.
Technische Betreuung der Landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaften und der werktätigen 
Einzelbauern

Die verstärkte technische Ausrüstung unserer Land
wirtschaft auch auf dem Gebiete der Innenwirtschaft 
stellt den Maschinen-Traktoren-Stationen die neue 
große Aufgabe, unseren Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften auf allen Gebieten der Mechani
sierung ein ständiger Berater und Helfer zu sein. Diese 
Hilfe der Maschinen-Traktoren-Stationen für unsere 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften ist 
eine Frage der Weiterentwicklung der Landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften und damit des 
Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und den werk
tätigen Bauern,

1. Für die Betreuung und ständige Beratung der Land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in 
allen Fragen der Innenwirtschaft ist die Maschinen- 
Traktoren-Station verantwortlich.

2. Zur Durchführung dieser Aufgaben sind in den 
Maschinen-Traktoren-Stationen entsprechend dem 
Grade der Mechanisierung der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften im Bereich der Ma
schinen-Traktoren-Stationen zweite Techniker für 
die Innenwirtschaft einzusetzen, deren vordring
lichste Aufgabe es ist, die Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften über die zweckmäßige 
Auswahl, die Aufstellung, die Bedienung, die War
tung und Pflege der technischen Einrichtungen zu 
beraten. Diese Techniker dürfen für keine anderen 
Arbeiten eingesetzt werden,

3. Um ln den Landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften den sachgemäßen Einsatz, die Aus
lastung, die Wartung und Pflege aller technischen 
Einrichtungen und Maschinen zu gewährleisten, ist 
es notwendig, entsprechend dem Mechanisierungs
grad der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft einen Maschinenwart aus den Reihen der Ge
nossenschaftsmitglieder verantwortlich einzusetzen. 
Die Maschinen-Traktoren-Station ist für die Aus
bildung und ständige Anleitung dieses Maschinen- 
wartes verantwortlich. Für die Qualifizierung der 
Maschinenwarte in Abendschulen sind Maßnahmen 
zu treffen.


